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Das Bürgerheim E m m e r s b e r g : Die
Zahl der Pensionäre und Pfründer belief sich
durchschnittlich auf 33 Personen, wovon etwa 2/s Männer.
Auch dieses Haus war voll besetzt. Die Kostgeldansätze

sind folgende:
Für Kantonsbürger Fr. 2200.— pro Jahr,
für Ausserkantonale Fr. 2400.— pro Jahr.

Dieser Tarif besteht seit 1941. Die Kosten pro
Verpflegungstag betrugen pro 1946 Fr. 7.02 gegenüber
Fr. 6.43 im Jahre 1939. Die Kücheneinrichtung wurde,
zwar erst in diesem Jahre, weil man so lange auf
die Lieferung warten musste, elektrifiziert. Bauliche
Veränderungen wurden wenige vorgenommen. Das
Haus befindet sich allgemein in einem recht guten
Zustand. Auf den 15. August a. c. hat die bisherige
Verwalterin, Fräulein Cäcilie Binzer, nach 12 Jahren
aufopfernder Tätigkeit, ihren Rücktritt genommen.
An ihre Stelle wurde gewählt und hat diese bereits
angetreten: Fräulein Mina Meisterhans. Wir gratulieren

zur Wahl und wünschen Kraft und Mut für
die neue Arbeit.

Das Asyl auf der Steig ist ein kleines Altersheim

mit nur etwa 15 Insassen, die zum grossen Teil
auch von der Fürsorge eingewiesen werden. Die
Kosten eines Verpflegungstages pro 1946 betrugen Franken

3.48 gegenüber Fr. 2.88 vom Jahre 1939. Das
Kostgeld beträgt entsprechend pro Monat nur Franken

75.—. Die auffallend niedere Verpflegungsquote
ist weitgehend darauf zurückzuführen, dass die meisten

Insassen da und dort noch mithelfen, der
Personalbestand demnach ein sehr bescheidener ist.
Nicht zuletzt sind es aber auch der grosse Garten,
die Hühner, Enten und sogar Schweine, die da, weil
etwas ausserhalb des Stadtkerns gelegen, noch
gehalten werden können, zur Verminderung des
Lebensmittelbudgets, aber auch zur Bereicherung der
Arbeitslast ein wesentliches beitragen. — Zu Beginn
dieses Jahres ist die Hausmutter, Fräulein Marie
Heller, die nun schon seit 20 Jahren dem Betrieb
vorsteht, ernstlich erkrankt, hat aber vor kurzem
ihre Arbeit wieder aufgenommen.

Ueber das Waisenhaus, das dieses Jahr auf
sein 125jähriges Besteben zurückblicken kann, wurde
schon in der April-Nummer des Fachblattes berichtet.

Als Ergänzung jenes Berichtes und zum Vergleich
mit den andern Heimen sei noch erwähnt, dass die
Zöglingszahl immer um ca. 53 herumpendelt, womit
auch dieses Haus ständig voll besetzt ist. Die Kosten
eines Verpflegungstages beliefen sich pro 1946 auf
Fr. 5.39 gegenüber Fr. 3.63 vom Jahre 1939 und
erhöhten sich um 16 Rappen gegenüber 1945. Das
Kostgeld pro Monat beträgt seit Januar 1947 Fr. 90.—
inkl. sämtliche Kleideranschaffungen. An baulichen
Veränderungen ist die Renovation der Waschküche
zu erwähnen, die mit einer vollelektrischen
Wäschemaschine und dem «Avro-dry-tumbler-Trocknungs-
apparat» ausgerüstet wurde. - Der gute Gesundheitszustand

der Kinder ist nicht zuletzt auf die
Luftveränderung zurückzuführen, die durch den Aufenthalt
in dem schönen Ferienlager in Lachen-Walzenhausen
während den Schulsommerferien gewährleistet wird.
Es wurde dort schon seit 3 Jahren ein fast
leerstehendes Schulhaus zu diesem Zweck gemietet, während

7 Jahre lang das Waisenhaus in Speicher die
gleiche Aufgabe erfüllt hatte. Wohl das wesentlichste

Ereignis im vergangenen Jahr war die Abtrennung
des Lehrlingsheims vom Waisenhaus.

Das Lehrlings heim: Seit dem 1. Juli 1946
ist dieses Heim in verwaltungstechnischer,
hauswirtschaftlicher und pädagogischer Hinsicht selbständig.
Die Heimleitung wurde Herrn Frid. Dual übertragen,
der schon vorher seit 9 Jahren als Mitarbeiter in der
gleichen Arbeit gestanden hatte. Die Umstellung erforderte

einige bauliche Ergänzungen, wie z. B. die
Einrichtung einer Küche (der entsprechende Raum war
vorhanden), eines Arbeitszimmers etc. Das Haus
beherbergt 22 Lehrlinge, die auswärts in Arbeit stehen.
Zum Teil sind es frühere Zöglinge des Waisenhauses,
zum Teil aber auch Zuzüger von «auswärts».

Das Kostgeld beträgt exkl. Kleideranschaffungen
Fr. 150.— pro Monat. Da bis Jahresmitte sämtliche
Auslagen aus der Kasse des Waisenhauses bestritten
wurden und dort im Verpflegungstag eingerechnet
sind, kann darüber noch nichts ausgesagt werden.
Das wird aber das nächste Jahr möglich sein. F.S.K.

er

Den Müttern gewidmet, rb. Der Muttertag, den wir
jedes Jahr an einem Sonntag des Monates Mai begehen,
hat leider nur allzu sehr seine kommerziellen
Hintergründe, die schud sind, dass viele Leute überhaupt nichts
vom Muttertag wissen wollen. Dass dem nicht unbedingt
so sein muss, und dass man den Gelöbnissen dieses
Tages auch die praktische Tat folgen lassen kann, mag
ein neugeschaffenes Werk beweisen. Längst fehlte
Tausenden von übermüdeten Hausfrauen und Müttern ein
Erholungsheim, wo sie neue Kräfte für ihren
verantwortungsvollen und anstrengenden Beruf zu sammeln in der
Lage sind. Viele Männer schätzen nämlich die Arbeit
ihrer Frauen in Haus und Familie nicht genügend. Ihre
Leistung wird erst anerkannt, wenn die Kräfte versagen,
wenn die Mutter einmal nicht mehr kann! Mit Pestalozzi
halten wir aber dafür, dass die Mutter die Schlüsselperson

für das Famlienleben und für die Lösung der sozialen

Frage ist. Die innerlich starke, an Gottes Wort orientierte

Frau und Mutter hat für unser ganzes Volksleben
die wichtigste Bedeutung. Denn die Familie ist die erste
Zelle des Staates. Die Mutter aber ist die Seele der
Familie!

Vor mehr als einem Jahre haben sich nun Pfarrer
und Laien der evangelischen Landeskirchen der Schweiz
zusammengeschlossen, um Frauen- und Mütter-Erholungsheime

ins Leben zu rufen. Zwei Häuser sind bereits
gekauft, eines auf dem Hasliberg im Gebiete des Brünig,

das andere ob Rorschach am Bodensee. An beiden

Orten wird unsern Müttern zu einem besonderen
Preise ein Ferien- oder Erholungsaufenthalt ermöglicht.
Neben reichlicher Verpflegung soll auch das seelische
Leben nicht zu kurz kommen. Die Müttererholungsheime
wollen also Gelegenheit zu Ferien bieten, die eine
Ausrüstung für den Kampf und die Sorgen des Alltags bedeuten.

Ferienzeit ist körperliche und seelische Rüstzeit, um
den Aufgaben und den Verpflichtungen des Berufes und
der Familie besser gewachsen zu sein.

Damit die Erholungsheime von Anfang an gut
eingerichtet werden und vielen einen Ferienaufenthalt zu
massigem Pensionspreise bieten können, haben verschiedene
Kantone bereits allgemeine KirchenkolLekten für dieses
neue Werk unserer Kirche bestimmt. Grössere und kleinere

Gaben, Legate, Beiträge von industriellen Unternehmungen

sind sehr willkommen.
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